




































































































































































































































Begründung zum B-Plan Nr. 1 „Sondergebiet Photovoltaik Thelkow“ (geänderter Entwurf, 21.01.2026) 

Knoche & Pulkenat – Landschaftsarchitekten und Ingenieure PartGmbB  114 

 
 
 
 

Anlage 1 
 
 
 
 

Ergebnisbericht Avifauna und Biotope 2021/2022 

(STADT LAND FLUSS Hellweg & Höpfner PartGmbB, Rabenhorst, 31.01.2023)  

 

 













































































































https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/geschuetzte_arten.pdf
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Anlage 3 
 
 
 
 

Unterlage zur Natura 2000-Verträglichkeit 

(STADT LAND FLUSS Hellweg & Höpfner PartGmbB, Rabenhorst, 22.04.2025)  
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Anlage 4 
 
 
 
 

Wechselwirkungen im Naturhaushalt 

(UVP-report 02/98: Waffenschmidt, Rotschin: Wechselwirkungen bei Umweltverträg-

lichkeitsprüfungen) 
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PV array is expected to produce the following glare for this receptor:

• 530 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.

• 2,303 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.

PV array is expected to produce the following glare for this receptor:

• 292 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.

• 1,896 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.

No glare found
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Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg· 

Vorpommem, 19048 Schwenn 

per Empfangsbekenntnis 

AmtTessin 
Der Amtsvorsteher 
für die Gemeinde Thelkow 
Alter Markt 1 
18195 Tessin 

MV 
Mecklenburg-Vorpommern 
Ministerium für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Tourismus 
und Arbeit 

Bearbeiter: Katrin Crölle 

Telefon: 0385/588-15517 

AZ: V-509-00000-2013/001-036 

Email: katrin.croelle@em.mv-regierung.de 

Schwerin, 21.08.2023 

Errichtung einer Photovoltaikfreiflächenanlage auf dem Gebiet der Gemeinde 
Thelkow 

hier: Antrag der Gemeinde Thelkow vom 30.11.2021 auf Zulassung einer Abweichung 
von den Zielen der Raumordnung gemäß§ 6 Abs. 2 Satz 1 Raumordnungsge­
setz in ergänzender Verbindung mit§ 5 Abs. 6 Landesplanungsgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

I. Im Ergebnis des Zielabweichungsverfahrens ergeht folgende Entscheidung: 

1. Für die Aufstellung des Bebauungsplans "Sondergebiet Photovoltaik Thel­
kow" wird in Bezug auf die geplante Photovoltaikfreiflächenanlage eine Ab­
weichung von dem im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg­
Vorpommern 2016 festgelegten Ziel der Raumordnung, dass landwirt­
schaftlich genutzte Flächen nur in einem Streifen von 110 Metern beider­
seits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächen­
photovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden dürfen, zugelassen. 

Die Zulassung der Zielabweichung erfolgt unter folgenden Maßgaben: 

1.1. Durch Abschluss eines städtebaulichen Vertrags gemäß § 11 Bauge­
setzbuch zwischen der Gemeinde Thelkow dem Vorhabenträger ist 
der Rückbau der Photovoltaikfreiflächenanlagen, nach Ablauf des im 
Bebauungsplan festzusetzenden bestimmten Zeitraums, sicherzustel-

Allgemeine Datenschutzinformationen: 
Der Kontakt mit dem Ministerium ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen 
Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art 6 (1) e DSGVO i.V .m. § 4 DSG-MV). 
Weitere Informationen zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter www.regierung-mv.de/datenschutz/. 

Hausanschrift 
Johannes-Stelling-Straße 14 
19053 Schwerin 

Postanschrift: 
19048 Schwerin 

Telefon: 0385 I 588-0 
Telefax: 0385/588 - 5045 
poststelle@wm. mv-regierung .de 
https:/lwww.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/ 
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len. Die Finanzierung eines landschaftsgerechten Rückbaus der An­
lage nach Beendigung des Betriebes ist in geeigneter Form abzusi­
chern. 

1.1. Die Gemeinde hat sich mit der zuständigen unteren Rechtsaufsichts­
behörde ins Benehmen zu setzen, wobei durch letztere zu erklären ist, 
dass gegen die Erfüllung der Auswahlkriterien insbesondere bezüg­
lich der zugesagten Zuwendungen/Leistungen des Vorhabenträgers 
an die Gemeinde keine rechtsaufsichtliehen Bedenken geltend ge­
macht werden. Für den Fall rechtsaufsichtlicher Bedenken ist die Er­
füllung der Auswahlkriterien rechtskonform anzupassen. 

2. Diese Iandespianerische Entscheidung zur Abweichung von den Zielen der 
Raumordnung gilt nur solange sich die Grundlagen nicht wesentlich ändern. 
Die Einschätzung hierüber trifft die oberste Landesplanungsbehörde. 

3. Diese getroffene Entscheidung gilt nur in Verbindung mit den im Antrag vom 
30.11.2021, mit Änderungen vom 01.07.2022, 23.01.2023 sowie 01.02.2023 ge­
nannten Maßnahmen und Zusagen (siehe unten II c). 

4. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei. 

5. Es werden folgende Hinweise gegeben: 

5.1. Die Entscheidung über die Zielabweichung umfasst nur die Inan­
spruchnahme durch Photovoltaikfreiflächenanlagen auf den im An­
trag dargestellten landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

5.2. Die Entscheidung zur Zielabweichung hat keine präjudizielle Wirkung 
für die erforderlichen Prüfungen der weiteren öffentlich-rechtlichen 
Belange zur Aufstellung der kommunalen Baufeitplanung sowie ggf. 
der Notwendigkeit der Durchführung eines Baugenehmigungsverfah­
rens. Ebenfalls hat sie keine präjudizielle Wirkung hinsichtlich weite­
rer öffentlich-rechtlicher Genehmigungen. 

5.3. Im Verfahren sind weitere Hinweise des Ministeriums für Klimaschutz, 
Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt eingegangen. Diese 
sind dem Bescheid beigefügt. 

II. Begründung 

1. Sachverhalt und Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Dem Antrag der Gemeinde Thelkow vom 30.11.2021 auf Zulassung einer Abweichung 
von den Zielen der Raumordnung liegt die geplante Errichtung einer Photovoltaikfrei­
flächenanlage zugrunde. 
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Zur Umsetzung des Vorhabens hat die Gemeinde Thelkow am 09.09.2021 den Be­
schluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes "Sondergebiet Photovoltaik Thel­
kow" gefasst. Die im Rahmen des Bebauungsplans geplante Photovoltaikfreiflächen­
anlage hat eine Flächengröße von 82,5 ha. Vorhabenträger ist die ABO Wind AG. 

Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raum­
ordnung anzupassen. Als Ziel der Raumordnung bestimmt das Landesraumentwick­
lungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016) im Programmsatz 
5.3. (9), dass landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem Streifen von 110 Metern 
beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenpho­
tovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden dürfen. Die geplante Photovoltaik­
Freiflächenanlage befindet sich überwiegend außerhalb der im LEP M-V 2016 gere­
gelten Flächenkulisse (ca. 53 ha). Damit ist eine Anpassung der vorgenannten Bau­
leitplanung der Gemeinde Thelkow an die Ziele der Raumordnung grundsätzlich nicht 
möglich. 

Jedoch kann von den Zielen der Raumordnung gemäß § 6 Abs. 2 Raumordnungsge­
setz (ROG) in ergänzender Verbindung mit§ 5 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPIG) 
eine Abweichung zugelassen werden, wenn die Abweichung unter raumordnerischen 
Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. 
Gemäß § 5 Abs. 6 LPIG obliegt die Zuständigkeit für die Zulassung einer Zielabwei­
chung der obersten Landesplanungsbehörde. Die Zulassung einer Zielabweichung 
kann nur im Einvernehmen mit den jeweils berührten Fachministerien erfolgen. 

Das Einvernehmen wurde mit Schreiben vom 02.03.2023 seitens des Ministeriums für 
Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern sowie mit Schreiben vom 
18.08.2023 seitens des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche 
Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern erteilt. 

2. Rechtliche Begründung 

Die gegenständliche Entscheidung beruht auf§ 6 Abs. 2 Satz 1 ROG in ergänzender 
Verbindung mit§ 5 Abs. 6 LPIG, wonach eine Abweichung von den Zielen der Raum­
ordnung zugelassen werden kann, wenn die Abweichung unter raumordnerischen 
Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. 
§ 5 Abs. 6 LPIG ergänzt die Zulassungsvoraussetzungen für eine Zielabweichung, 
wenn diese aufgrundveränderter Tatsachen oder Erkenntnissen nach raumordneri­
schen Gesichtspunkten geboten ist und die Raumentwicklungsprogramme in ihren 
Grundzügen nicht berührt werden. 

a) Die Abweichung ist unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar 

Vertretbar ist eine Abweichung dann, wenn deren Zulassung raumordnerisch sinnvoll 
ist und eine effektive Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung im 
Übrigen nicht erschwert wird. 

Für die Aufstellung des Bebauungsplans "Sondergebiet Photovoltaik Thelkow" gelten, 
neben dem unter Punkt. 1 bestimmten Ziel der Raumordnung, die als Grundsätze 
bestimmten Festregungen der Programmsätze 5.3. (1) und 5.3 (9) des LEP M-V 2016. 
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Zudem gelten entsprechend der verbindlichen Karte zum Regionalen Raumentwick­
lungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock 2011 (RREP MM/R 2011) die Festla­
gungen für Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft. 

Seit dem lnkrafttreten des LEP M-V im Jahr 2016 sowie des RREP MM/R 2011 haben 
sich die Rahmenbedingungen bezüglich des Klimaschutzes und der Energiewende in 
Deutschland stark verändert. Nach dem 2011 beschlossenen Ausstieg aus der Atom­
energie hatte die Bundesregierung 2020 auch den Kohleausstieg beschlossen. Zu­
dem ist der Bedarf an der Erzeugung erneuerbarer Energien auch im Hinblick auf 
zunehmende Anforderungen im Bereich Klimaschutz der EU zur Einhaltung des Pa­
riser Klimaschutzabkommens 2015 sowie des Beschlusses des Bundesverfassungs­
gerichts vom 24.03.2021 stark gestiegen und wird weiter steigen. Die Bundesländer 
sind gefordert, zur Erreichung des Bundesziels der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 
ihren Beitrag durch die Einsparung von Treibhausgasen und den Ausbau erneuerba­
rer Energien zu leisten. Zudem ist der Grundsatz des seit dem 29.07.2022 geltenden 
§ 2 des Erneuerbaren Energien Gesetz 2023 (EEG) zu beachten, wonach die Nut­
zung erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt. 

Um die erforderlichen Ausbaupfade erneuerbarer Energien zu erreichen, wird aus 
Sicht der obersten Landesplanungsbehörde das Erfordernis gesehen, zukünftig Pho­
tovoltaik-Freiflächenanlagen auch außerhalb der im LEP M-V 2016 sowie im RREP 
MM/R vorgesehenen Flächenkulisse zu errichten. Diese Einschätzung wurde auch 
vom Landtag Mecklenburg-Vorpommern geteilt (vgl. Landtagsbeschluss Drs. 7/6169, 
in dem unter Punkt II die Landesregierung aufgefordert wurde, "unverzüglich" für Frei­
flächen-Photovoltaikanlagen außerhalb der im LEP 2016 vorgesehenen Flächenku­
lisse Anforderungen für Zielabweichungsverfahren zu entwickeln). 

Darüber hinaus ist aus Sicht der obersten Landesplanungsbehörde die Zulassung ei­
ner Zielabweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar, da sie auf 
neue Erkenntnisse und Veränderungen der tatsächlichen und rechtlichen Situation 
gestützt werden kann, die bei der Festlegung der Erfordernisse des LEP M-V 2016 
sowie des RREP MM/R noch keine Berücksichtigung gefunden haben. 

Dies betrifft die bereits oben dargestellte Entwicklung des gestiegenen öffentlichen 
Interesses am Klimaschutz sowie am Ausbau der Erneuerbaren Energien. Zum an­
deren ist die Vorgabe des LEP 2016 im damaligen Fortschreibungsprozess erkennbar 
an die Flächenkulisse des damals geltenden EEG angelehnt worden, da ohnehin von 
einer Realisierung dieser Photovoltaikprojekte nur unter Verwendung der garantierten 
Einspeisevergütung, die auf Grundlage des EEG gewährt werden, auszugehen war. 
Mittlerweile haben sich die durch technische Verbesserungen und Skalierungseffekte 
jedoch niedrigere Stromgestehungskosten ergeben, die eine Realisierung in wirt­
schaftlicher Hinsicht auch ohne Einspeisevergütung ermöglichen. 

Eine erschwerte Verwirklichung der berührten Grundsätze der Raumordnung zur 
Landwirtschaft wird aus Sicht der obersten Landesplanungsbehörde nicht gesehen. 
Der Anteil der von der landwirtschaftlichen Nutzung ausgeschlossenen Fläche, ist ge­
messen an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche des Planungsraums, als aus­
nehmend gering einzustufen. 
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b) Keine Berührung der Grundzüge der Planung 

Die Grundzüge der Planung sind nicht berührt, wenn die Abweichung im Bereich des­
sen liegt, was der Plangeber gewollt hat bzw. gewollt hätte. Zudem darf die Abwei­
chung nicht ein solches Gewicht haben, dass sie der planarischen Grundkonzeption 
in einer Gesamtbetrachtung zuwiderläuft. Hingegen kann eine Berührung der Grund­
züge der Planung angezeigt sein , wenn die für die Zielabweichung angeführten 
Gründe auf eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle zutreffen und die Zielabweichung eine 
negative Vorbildwirkung entfalten könnte. 

Im LEP M-V 2016 wurden bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der erneu­
erbaren Energien getroffen. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) soll in allen Teilräu­
men eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung bereitge­
stellt werden. Der Anteil der erneuerbaren Energien soll dabei deutlich wachsen. Die 
in der Gemeinde Thelkow geplante Photovoltaikfreiflächenanlage entspricht unter die­
sem Blickwinkel betrachtet den Vorgaben des LEP M-V 2016. 

Zudem ist aus Sicht der obersten Landesplanungsbehörde nicht erkennbar, dass die 
Grundkonzeption des LEP M-V 2016 durch die Umsetzung des Vorhabens beein­
trächtigt wird. 

Das im LEP M-V 2016 im Programmsatz 5.3. (9) festgesetzte Ziel der Raumordnung, 
dass landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem Streifen von 110 Metern bei­
derseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenphoto­
voltaikanlagen in Anspruch genommen werden dürfen, stellt auf eine Sicherung land­
wirtschaftlicher Produktionsflächen und damit auf den Erhalt landwirtschaftlicher Pro­
duktionsbetriebe ab. Diesem Erfordernis wird auch weiterhin Rechnung getragen. 

Für die Durchführung von Zielabweichungsverfahren zur Planung von Photovoltaik­
Freiflächenanlagen ist eine räumliche Begrenzung vorgegeben (vgl. auch Landtags­
beschluss Drs. 7/6169 II. letzter Satz). Diese wurde zur Beibehaltung der Grundzüge 
der Planung auf 5000 ha festgelegt und entspricht 0,38 Prozent der gesamten land­
wirtschaftlichen Flächen in M-V. Aufgrund dieses geringen Flächenanteils ist sicher­
gestellt, dass durch die Zulassung von Zielabweichungen die Vorgaben des LEP M­
V 2016 in ihrer Grundstruktur nicht in Frage gestellt werden. 

c) Ermessenserwägungen 

Durch die oberste Landesplanungsbehörde ist neben der Prüfung, ob alle Tatbe­
standsvoraussetzungen für die Zulassung einer Abweichung von den Zielen der 
Raumordnung vorliegen, abzuwägen, welches Gewicht das Interesse an einer abwei­
chenden Einzelfalllösung für die betreffende Planung in einer Gesamtschau mit an­
deren öffentlichen Interessen hat und ob es diese überwiegt. Dabei ist der Grundsatz 
des seit dem 29.07.2022 geltenden § 2 des Erneuerbaren Energien Gesetz 2023 
(EEG) zu beachten, wonach die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden 
öffentlichen Interesse liegt. 

Für die einheitliche Beurteilung, unter welchen Bedingungen im Einzelfall die Abwei­
chung von der raumordnerischen Zielfestregung im Programmsatz 5.3. (9) LEP M-V 
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2016 zugelassen werden kann, hat die Landesregierung Voraussetzungen formuliert. 
Diese unterteilen sich in die Kategorie A (Kriterien, die obligatorisch sind) und in die 
Kategorie B (Auswahlkriterien). Die Kriterien wurden insbesondere auch aus den 
Maßgaben entwickelt, die der Landtag in seinem oben genannten Beschluss formu­
liert hat 

Die Erfüllung der obligatorischen Kriterien der Kategorie A, welche Voraussetzung für 
die Zulassung einer Zielabweichung sind, wurde im hiesigen Antragsverfahren durch 
die Gemeinde Thelkow, zusammen mit der ABO Wind AG als Vorhabenträger, nach­
gewiesen. 

Zudem erfüllt das Vorhaben aus Sicht der obersten Landesplanungsbehörde folgende 
Auswahlkriterien der Kategorie B, deren Umsetzung im Einzelnen, sofern erforderlich, 
durch einen raumordnerischen Vertrag zwischen der Gemeinde Thelkow, der ABO 
Wind AG und dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit ab­
gesichert wird: 

1. Fortschrittliche Kommunal- und/ oder Bürgerbeteiligung 
2. Sitz der Setreiberfirma in der Gemeinde 
3. Gemeindlicher Nutzen über die Gewerbesteuer hinaus 
4. Interkommunale Kooperation 
5. Direkte Sicherung/ Stärkung der Regionalen Wertschöpfung 
6. Investitionen in ländlichen Räumen zu Gunsten weiterem Allgemeinwohlbezug 
7. Projekt dient der Energiewende. 

Die Erfüllung der Auswahlkriterien erfolgt in dem von der Landesregierung vorgege­
benem Umfang. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass der Teil der Fläche, der sich 
im 200 m Korridor entsprechend des EEG 2021 befindet, als Sonderfall der Matrix 
"Voraussetzungen ZA V Freiflächenanlagen" anzusehen ist. 

Die Zulassung einer Zielabweichung für die Aufstellung des Bebauungsplans "Son­
dergebiet Photovoltaik Thelkow" der Gemeinde Thelkow ist somit gerechtfertigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift Klage bei dem Verwaltungsgericht Schwerin, Wismarsche Straße 323a, 
19055 Schwerin, erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

Chri tian Dahlke 
Abteilungsleiter Energie und Landesentwicklung 
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Anlage 
Hinweise des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und 
Umwelt 

Anforderungen des Bodenschutzes für die weitere Bauleitplanung: 
. 

Um nachfolgende Hinweise an den Antragsteller und Vorhabenträger im Falle einer Zu­
lassung der Zielabweichung wird gebeten. 

Für die Erarbeitung der gesetzlich geforderten fachlichen Grundlagen, Bewertungen 
und Maßnahmen für das Schutzgut Boden in B-Pianung und Umweltprüfung wird emp­
fohlen, die verfügbaren einschlägigen Datengrundlagen und Arbeitshilfen zu nutzen.1 

Neben der Versiegelungswirkung sind weitere dauerhafte Bodenauswirkungen der An­
lagenerrichtung (wie nachteilige Veränderungen der Bodenstruktur oder die Gefahr 
punktueller Schadstoffeinträge durch Havarien und flächenhafter Schadstoffein­
träge/Zinkkorrosion) zu betrachten und zu bewerten, letzteres auch mit Blick auf die 
Lage im Wasserschutzgebiet und im Vorbehaltsgebiet Trinkwassersicherung (siehe 
Programmsätze 7.2 (1) und (2) LEP 2016: Schutz des Grundwassers vor Verunreini­
gungen, insbesondere in Vorbehaltsgebieten Trinkwasserschutz). 

Zur Gewährleistung des unbeeinträchtigten, uneingeschränkten landwirtschaftlichen 
Nachnutzbarkeit sowie der Iandespianerischen Anforderungen des Bodenschutzes ist 
vom Antragsteller ein baubegleitender Bodenschutz nach DIN 196392 zu beauftragen 
und in die weitere Vorhabenplanung und -umsetzung (Bauleitplanung, Ausführungspla­
nung, Überwachung der Baumaßnahmen) einzubinden. Die verbindliche Absicherung 
kann z. B. in Form eines städtebaulichen Vertrags erfolgen. 
Die gesetzliche, unmittelbar und für jedermann geltende bodenschutzrechtlichen Vor­
sorgepflicht und die Verpflichtung eines jeden, der auf den Boden einwirkt, sich so zu 
verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden, ist in den 
§§ 7 und 4 Abs. 1 BBodSchG und im § 1 Abs. 1 LBodSchG M-V verankert. Aus diesen 
bodenschutzrechtlichen Regelungen begründet sich die Verpflichtung des Antragstel­
lers, einen baubegleitenden Bodenschutz zu beauftragen und in die weitere Vorhaben­
planung und -umsetzung einzubinden. Ohne diese steht zu besorgen, dass schädliche 
Bodenveränderungen infolge nicht bodenschutzgerechter Baumaßnahmen hervorgeru­
fen werden. 
Die Anwendung der Bodenkundlichen Baubegleitung ist mit Novellierung der 
BBodSchV ab 1. August 2023 explizit im Bodenschutzrecht geregelt. Sie ist jedoch seit 
Veröffentlichung der DIN 19639 (2019) als allgemein anerkannte Regel der Technik 
und damit bodenschutzfachliches Instrument anerkannt. Auch im Falle von Schadens­
ersatzansprüchen aufgrund vermeidbarer Bodenstrukturschäden stellt die DIN 19639 
eine geeignete Bewertungsgrundlage dar. 

1 Eine Übersicht findet sich auf der Homepage des LM: https://www.regierung-mv.de/Landesregie­
rung/lm/Umwelt/Boden/Bodenschutz-in-der-Pianung-und-beim-Bauen/ 
2 Weitergehende Informationen: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Umwelt/Boden/boden­
kundliche-baubegleitung/. 
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Nebenpflanzenschutzmitteln sollte aus Gründen des Gewässer- und Bodenschutzes 
vollständig auf den Einsatz von synthetischen Waschmitteln/wassergefährdenden Stof­
fen für die Reinigung der Modulflächen während der gesamten Betriebszeit verzichtet 
werden. 

Soweit zusätzliche Kabeltrassen erforderlich sind, ist die bauzeitlichen Eingriffsfläche 
dieser zugehörige Nebenanlage zu quantifizieren und in der Umweltprüfung der B-Pia­
nung zu betrachten (kumulative Auswirkungen gemäß Anlage 2 Nr. 2.2 BauGB, vgl. 
"Checklisten Schutzgut Boden für Planungs- und Zulassungsverfahren"). 

Es wird vorausgesetzt, dass gegebenenfalls betroffene Gewässerrandstreifen (§ 38 
Wasserhaushaltsgesetz) und Gewässerentwicklungsräume3 entlang oberirdischer Ge­
wässer von baulichen Anlagen frei bleibt. Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die 
Errichtung einer Freiflächen-PV und Nebenanlagen in festgesetzten oder vorläufig gesi­
cherten Überschwemmungsgebieten (§§ 76, 78 WHG) grundsätzlich nicht vorzusehen 
ist. 

3 ln den Bewirtschaftungsplänen für die Flussgebietseinheiten sind auch Gewässerentwicklungsraume 
festgelegt (vgl. Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie vom 
20.12.2021 im Amtl. Anzeiger Nr. 54/2021, S. 642). Die Ausweisung eines Gewässerentwicklungsraums 
in einem Maßnahmenprogramm oder Bewirtschaftungsplan wird mit der Veröffentlichung nach§ 130a 
Abs. 4 Landeswassergesetz (LWaG) für alle Behörden verbindlich. Die Errichtung von Freiflächen-PV in­
nerhalb eines Gewässerentwicklungsraums ist in der Regel keine zielkonforme Nutzung. 
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Bebauungsplan Nr. 1 „Sondergebiet Photovoltaik Thelkow“ der Gemeinde Thelkow 
 
 
Nachweis der Erfüllung der Auswahlkriterien im Rahmen des Zielabweichungs- 
verfahrens 
gegenüber der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock  
(vgl. Maßgabe 1.1 des ZAV-Bescheids vom 21.08.2023) 
 
 
Von der Gemeinde Thelkow wurde für den B-Plan Nr. 1 ein Antrag auf Zielabweichung von den 
Zielen der Raumordnung gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 Raumordnungsgesetz in ergänzender Verbin-
dung mit § 5 Abs. 6 Landesplanungsgesetz M-V gestellt. 
 
Mit Schreiben vom 21.08.2023 wurde die Zielabweichung vom Ministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Tourismus und Arbeit M-V mit Maßgaben zugelassen (AZ: V-509-00000-2013/001-036). 
 
In der Maßgabe 1.1 auf Seite 2 wurde der Gemeinde Thelkow aufgetragen, sich mit der zuständi-
gen unteren Rechtsaufsichtsbehörde (uRB) ins Benehmen zu setzen. Durch die uRB sei zu erklä-
ren, dass gegen die Erfüllung der Auswahlkriterien insbesondere bezüglich der zugesagten Zuwen-
dungen/ Leistungen des Vorhabenträgers an die Gemeinde keine rechtsaufsichtlichen Bedenken 
geltend gemacht werden. Für den Fall rechtsaufsichtlicher Bedenken sei die Erfüllung der Auswahl-
kriterien rechtskonform anzupassen. 
 
Mit dem vorliegenden Dokument erbringt die Gemeinde Thelkow den Nachweis, wie die Auswahl-
kriterien des Zielabweichungsverfahrens erfüllt werden. 
 
Für die einheitliche Beurteilung, unter welchen Bedingungen im Einzelfall die Abweichung von der 
raumordnerischen Zielfestlegung im Programmsatz 5.3. (9) LEP M-V 2016 zugelassen werden 
kann, hat die Landesregierung Voraussetzungen formuliert. Diese unterteilen sich in die Kategorie 
A (Kriterien, die obligatorisch sind) und in die Kategorie B (Auswahlkriterien). 
Im Zulassungsbescheid hat das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit  
M-V auf Seite 6 zweiter Absatz bereits mitgeteilt, dass die Erfüllung der obligatorischen Kriterien 
der Kategorie A, welche Voraussetzung für die Zulassung einer Zielabweichung sind, im hiesigen 
Antragsverfahren durch die Gemeinde Thelkow, zusammen mit der ABO Wind AG (inzwischen ABO 
Energy GmbH & Co. KGaA) als Vorhabenträger, nachgewiesen wurde. 
Außerdem erfülle das Vorhaben aus Sicht der obersten Landesplanungsbehörde laut Zulassungs-
bescheid folgende Auswahlkriterien der Kategorie B: 
 
„1. Fortschrittliche Kommunal- und/ oder Bürgerbeteiligung, 
2. Sitz der Betreiberfirma in der Gemeinde, 
3. Gemeindlicher Nutzen über die Gewerbesteuer hinaus, 
4. Interkommunale Kooperation, 
5. Direkte Sicherung/ Stärkung der regionalen Wertschöpfung, 
6. Investitionen in ländlichen Räumen zu Gunsten weiterem Allgemeinwohlbezug, 
7. Projekt dient der Energiewende.“ 
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Die Führung des Nachweises der Erfüllung der genannten Auswahlkriterien erfolgt auf Grundlage 
der von der ABO Energy GmbH & Co. KGaA erstellten Matrix-Tabelle vom 23.01.2023, siehe An-
lage 1. Diese Tabelle enthält genauere Angaben dazu, mit welchen Maßnahmen die vorgenannten 
sieben Auswahlkriterien untersetzt werden. Die Matrix-Tabelle enthält insgesamt 13 Auswahlkrite-
rien, von denen aber nur die vorgenannten sieben Kriterien zu einem positiven ZAV-Bescheid ge-
führt haben. Um die Vergleichbarkeit mit der Matrix-Tabelle zu gewährleisten wurde im Folgenden 
die Nummerierung der Matrix-Tabelle beibehalten. 
 
 
Kategorie B – Auswahlkriterien 
 
1. Fortschrittliche Kommunal- und/oder Bürgerbeteiligung 

a) An die Gemeinde Thelkow werden gemäß § 6 EEG 0,2 ct pro Kilowattstunde in das öffentliche 
Stromnetz eingespeisten Stroms für nach EEG vergütete Flächen und 0,1 ct/kWh für nicht nach 
EEG vergütete Flächen gezahlt. 

 
Nachweis: 
Anlage 2: Absichtserklärung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA vom 31.08.2020. 
 
 
b) finanzielle Beteiligung für die Bürger der Gemeinde über festverzinste Nachrangdarlehen oder 

andere Produkte wie Sparbriefe 
 
Nachweis: 
Nach Beschluss der B-Plan-Satzung wird der Gemeindevertretung Thelkow ein verbindliches An-
gebot über festverzinste Nachrangdarlehen oder andere Produkte wie Sparbriefe durch die ABO 
Energy GmbH & Co. KGaA gemacht. 
 
 
c) Einrichtung eines Ökostromtarifes 
 
Nachweis: 
Nach Beschluss der B-Plan-Satzung durch die Gemeindevertretung Thelkow wird der Gemeinde 
Thelkow ein verbindliches Angebot über einen Ökostromtarif durch die ABO Energy GmbH & Co. 
KGaA gemacht. 
 
 
d) Die Öffentlichkeit wurde frühzeitig und kontinuierlich und gemäß den Vorgaben des Baugesetz-

buches (BauGB) in das Bauleitplanverfahren einbezogen (Öffentlichkeitsbeteiligungen gemäß 
§ 3 Abs. 1 und 2 BauGB). Projektvorstellungen fanden im öffentlichen Teil der Sitzungen der 
Gemeindevertretung Thelkow am 17.06.2021 und am 09.09.2021 statt. 

 
Nachweis: 
siehe Verfahrensvermerke auf der Planurkunde und Begründung zum B-Plan 
Bei Bedarf: Protokolle der GV-Sitzungen vom 17.06.2021 und am 09.09.2021 
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2. Sitz der Betreiberfirma in der Gemeinde 

Nachweis: 
Anlage 3: Zusicherung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA vom 3. Mai 2023, dass die Betreiber-

gesellschaft in der Gemeinde Thelkow gegründet wird. 
 
 
3. gemeindlicher Nutzen über die Gewerbesteuereinnahmen hinaus 

a) Die Gemeinde Thelkow wird am Betrieb der PV-FA finanziell über § 6 EEG beteiligt. 
 
Nachweis: 
Anlage 2: Absichtserklärung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA vom 31.08.2020. 
 
 
b1) Die Gemeinde Thelkow erhält als Einmalzahlung 25.000 € für die Duldung der Stromkabelt-

rasse von der PV-FA zum Einspeisepunkt in das öffentliche Stromnetz.  
 
Nachweis: 
Eine unterschriftsreife Duldungsvereinbarung hinsichtlich der Stromkabeltrasse von der PV-FA zum 
Einspeisepunkt in das öffentliche Stromnetz bei Helmstorf (Stadt Tessin) für die betroffenen Ge-
meinden Thelkow, Kammin, Selpin, Walkendorf, Nustrow und Grammow sowie für die Stadt Tessin 
liegt dem Amt Tessin vor. Die Gemeinde Walkendorf hat bereits unterschrieben. 
Anlage 4: Unterschriebene Duldungsvereinbarung mit der Gemeinde Walkendorf vom 03.02.2025 
 
b2) gemeindlicher Nutzen durch Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsregelung und durch artenschutzrechtliche Maßnahmen 
 
Nachweis: 
Der B-Plan Nr. 1 enthält auf der Planurkunde zeichnerische und textliche Festsetzungen sowie 
Hinweise zu den artenschutzrechtlichen Maßnahmen (Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnah-
men) und zu den Kompensationsmaßnahmen gemäß Eingriffsregelung. In der Begründung zum  
B-Plan Nr. 1 werden diese Maßnahmen erläutert. 
 
 
b3) Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Thelkow e. V. wird mit einer Einmalzahlung von 

10.000,- € unterstützt. 
 
Nachweis: 
Die finanzielle Unterstützung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Thelkow e. V. wird nach 
Beschluss der B-Plan-Satzung durch die Gemeindevertretung Thelkow zwischen der ABO Energy 
GmbH & Co. KGaA und der Gemeinde Thelkow in einem Spendenvertrag geregelt. 
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4. Interkommunale Kooperation 

Die interkommunale Kooperation wird gewährleistet durch die Errichtung eines gemeinsamen Netz-
anschlusspunktes (NAP) in Helmstorf (Stadt Tessin) für PV-FA in den Gemeinden Thelkow und 
Grammow (insgesamt 102 MW). 
 
Nachweis: 
Anlage 5: Reservierung Netzanschlusspunkt 102 MW vom 04.10.2023 
 
 
5. Regionale Wertschöpfung durch Freiflächen-PVA direkt gestärkt/ gesichert 

a) Beauftragung lokaler und regionaler Unternehmen bei Planung, Umsetzung, späterer Wartung 
und Pflege 

 
Nachweis: 
 Erstellung B-Plan: Knoche & Pulkenat – Landschaftsarchitekten und Ingenieure PartGmbB aus 

17139 Gielow 

 Erstellung Artenschutzfachbeitrag: STADT LAND FLUSS Hellweg & Höpfner PartGmbB aus 
18211 Rabenhorst 

 Erstellung Natura 2000-Vorprüfung: STADT LAND FLUSS Hellweg & Höpfner PartGmbB aus 
18211 Rabenhorst 

 Erstellung Feldlerchenkonzept: biota – Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH 
aus 18246 Bützow 

 Pflege der Flächen für Artenschutzmaßnahmen: KOWA GmbH aus 18195 Thelkow 
 
 
b) Pachteinnahmen tragen zur Existenzsicherung des Landwirtschaftsbetriebes bei. 
 
Nachweis: 
Hierfür dürfte kein Nachweis erforderlich sein. 
 
c) entfällt 
 
d) Die KOWA GmbH mit Sitz in Thelkow beabsichtigt, Strom aus der PV-Anlage in Thelkow zu 

beziehen. 
 
Nachweis: 
Anlage 6: Absichtserklärung der KOWA GmbH vom 24.01.2023 
 
 
6. Investitionen in ländlichen Räumen zu Gunsten weiterem Allgemeinwohlbezug 

 Errichtung einer Ladeinfrastruktur für E-Autos oder E-Bikes, Errichtung von Solarbänken 

 Die Einnahmen aus der PV-FA können für die Gemeinde Thelkow einen wesentlichen Teil der 
finanziellen Eigenmittel bilden für die Sanierung und den Umbau des Feuerwehrgebäudes, den 
Ersatz eines Feuerwehr-Altfahrzeuges und die Sanierung des Kindergartens. 
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Nachweis: 
Die Errichtung der vorgenannten Infrastrukturelemente wird nach Beschluss der B-Plan-Satzung 
durch die Gemeindevertretung Thelkow in einem verbindlichen Angebot der ABO Energy GmbH & 
Co. KGaA an die Gemeinde Thelkow geregelt. 
 
 
7. Lage innerhalb ländlicher Gestaltungsräume 
 
nicht erfüllt 
 
 
8. Fläche ökologisch nützlich 
 
a) Hierfür wurden keine Punkte vergeben. 

b) Hierfür wurden keine Punkte vergeben. 

c) Durch die Standortwahl zwischen einem EU-Vogelschutzgebiet und der BAB 20 ist die Fläche 
in besonderem Maß ökologisch nützlich. 

 
Nachweis: 
Der Solarpark stellt mit seinen überwiegend begrünten, extensiv genutzten Flächen für viele Tier- 
und Pflanzenarten im Vergleich zur bisherigen intensiv und konventionell genutzten Ackerfläche, 
die keine weiteren Biotopstrukturen aufweist, eine Verbesserung dar (vgl. Begründung und Um-
weltbericht zum B-Plan Nr. 1). 
 
 
9. Größe der FF-PVA über 100 ha 
 
Methodik: Wenn die Größe der PV-FA über 100 ha beträgt, werden Punkte abgezogen. 
Es wurden keine Punkte abgezogen. 
 
Nachweis: 
Das Plangebiet hat eine Größe von rund 80 ha (vgl. Begründung zum B-Plan). 
 
 
10. Durchschnittliche Bodenpunkte der überplanten Fläche zwischen 35 und 40 
 
Gemäß der vorgegebenen Methodik wurden 12 Punkte abgezogen. 
 
Nachweis: 
Eine Übersichtskarte, die die Bodenwertigkeit darstellt, lag dem Antrag auf Zielabweichung bei 
(Schreiben der ABO Energy AG an das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Ar-
beit M-V vom 01.07.2022). 
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11. Projekt fördert naturschutzfachliche Projekte 
 
Hierfür wurden keine Punkte vergeben. 
 
12. geringe durchschnittliche Bodenpunkte bis 20 
 
nicht erfüllt 
 
 
13. Systemdienlichkeit der Energiewende 
 
a) Hierfür wurden keine Punkte vergeben. 

b) Hierfür wurden keine Punkte vergeben. 

c) Hierfür wurden keine Punkte vergeben. 

d) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, Ladepunkte für Elektroautos vorzusehen. 
 
Nachweis: 
Die Errichtung von Ladepunkten für Elektroautos wird nach Beschluss der B-Plan-Satzung durch 
die Gemeindevertretung Thelkow in einem verbindlichen Angebot der ABO Energy GmbH & Co. 
KGaA an die Gemeinde Thelkow geregelt. 
 
 
 
Übersicht der Anlagen: 
 
Anlage 1: 
Matrix-Tabelle aus dem Antrag auf Zielabweichung vom 23.01.2023 
 
Anlage 2: 
Absichtserklärung der ABO Wind AG vom 31.08.2020, dass an die Gemeinde Thelkow gemäß § 6 
EEG 0,2 ct pro Kilowattstunde in das öffentliche Stromnetz eingespeisten Stroms für nach EEG 
vergütete Flächen und 0,1 ct/kWh für nicht nach EEG vergütete Flächen gezahlt werden 
 
Anlage 3: 
Zusicherung der ABO Wind AG vom 3. Mai 2023, dass die Betreibergesellschaft für die Photovol-
taik-Freiflächenanlage in der Gemeinde Thelkow gegründet wird 
 
Anlage 4: 
Unterschriebene Duldungsvereinbarung vom 03.02.2025 zwischen der ABO Energy GmbH & Co. 
KGaA und der Gemeinde Walkendorf hinsichtlich der Stromkabeltrasse von der Photovoltaik- 
Freiflächenanlage zum Einspeisepunkt in das öffentliche Stromnetz bei Helmstorf (Stadt Tessin) 
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Anlage 5: 
Reservierung des gemeinsamen Netzanschlusspunktes (NAP) vom 04.10.2023 im Rahmen der 
interkommunalen Kooperation (NAP bei Helmstorf/ Stadt Tessin für die Photovoltaik-Freiflächenan-
lagen in den Gemeinden Thelkow und Grammow) 
 
Anlage 6: 
Absichtserklärung der KOWA GmbH vom 24.01.2023 über die Absicht, Strom aus der Photovoltaik-
Freiflächenanlage des B-Planes Nr. 1 in Thelkow zu beziehen 
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Anlage 1 
 
Matrix-Tabelle aus dem Antrag auf Zielabweichung vom 23.01.2023 
 
 
  

 



Zielabweichungsverfahren Solarpark Thelkow

Gemeinde Thelkow, Amt Tessin-Land, Landkreis Rostock

aktualisierte Matrix-Tabelle vom 23.01.2023 - ergänzte / geänderte Teile in violett

Nr. Kriterium Bewertung Anmerkungen
Punktzahl -

erreicht (max. möglich)
Bewertung Ministerium nach 

Gespräch am 11.01.2023 

1
Bebauungsplan/Aufstellungsbeschluss wird von der 
Gemeinde positiv bewertet 

erfüllt
Einstimmiger Aufstellungsbeschluss vom 09.09.2021. - s. Anhang A zu 
dieser Tabelle

2 Einverständniserklärung des Landwirts liegt vor erfüllt Liegt der ursprünglichen Planungsanzeige als Anlage bei.

3 Sitz der Betreiberfirma möglichst im Land erfüllt
Die ABO Wind AG beabsichtigt, die Betreiberfirma möglichst mit Sitz 
im Land Mecklenburg-Vorpommern zu gründen.

4

Bodenwertigkeit im Durchschnitt 40 Bodenpunkte 
(BP) unter der Maßgabe, dass der Flächenanteil mit 
Böden bis 40 BP jenen mit mehr als 40 BP 
übersteigen muss

erfüllt
Aktualisierte Übersichtskarte zur Bodenwertigkeit s. Anlage 4 unseres 
Schreibens vom 01.07.2022

5
Nach Beendigung der PV-Nutzung muss die Fläche 
wieder landwirtschaftlich genutzt werden können 

erfüllt

Im Nutzungsvertrag zwischen dem Grundstückseigentümer und der 
ABO Wind AG wird festgeschrieben, dass nach Beendigung der PV 
Nutzung die Fläche wieder landwirtschaftlich genutzt werden soll. Der 
Rückbau wird ist vertraglich vereinbart und wird über 
Rückbaubürgschaften abgesichert. Zudem wird landwirtschaftliche 
Nutzung nach Rückbau der PV Anlage bauleitplanerisch ermöglicht.

6
Absicherung von Kategorie A und B durch 
Maßnahmen im B-Plan sowie raumordnerischen 
Vertrag 

erfüllt
Die Kriterien der Kategorie A und B werden durch Maßnahmen im B-
Plan sowie im raumordnerischen Vertrag abgesichert. 

7
Größe der einzelnen Freiflächen-PVA darf 150 ha 
(gesamte überplante Fläche, nicht PV-Modulfläche) 
nicht überschreiten 

erfüllt Die Größe des Plangebietes beträgt  ca. 80 ha.

In der Kategorie A gibt es 
kein Punktesystem.

erfüllt

Solarpark Thelkow

Kategorie A - Kriterien, die obligatorisch erfüllt sein müssen

Antrag auf Zustimmung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. … "Sondergebiet Photovoltaik Thelkow" 
(raumordnerisches Zielabweichungsverfahren)

1/5



Zielabweichungsverfahren Solarpark Thelkow

Nr. Kriterium Bewertung Anmerkungen
Punktzahl -

erreicht (max. möglich)
Bewertung Ministerium nach 

Gespräch am 11.01.2023 

1
fortschrittliche Kommunal- und/ oder 
Bürgerbeteiligung

erfüllt

Beabsichtigte Maßnahmen:
a) finanzielle Beteiligung der Kommune am Ausbau gemäß § 6 EEG (in 
Höhe von 0,2 ct/kWh)
b) finanzielle Beteiligung für die Bürger der Gemeinde über fest 
verzinstes Nachrangdarlehen oder andere Produkte wie Sparbriefe (s. 
Punkt 5 unseres Schreibens vom 01.07.2022)
c) Ökostromtarif (s. Punkt 5 unseres Schreibens vom 01.07.2022)
Frühzeitige und kontinuierliche Einbeziehung der Öffentlichkeit und 
Information der Bürger über den gesamten Planungszeitraum. 
Projektvorstellungen bisher im öffentlichen Teil der 
Gemeindevetretersitzungen am 17.06.2021 und 09.09.2021.

30 (von 30)
Die volle Punktzahlt wird 

erreicht.

2 Sitz der Betreiberfirma in der Gemeinde erfüllt
Der Vorhabenträger sichert zu, dass die Betreibergesellschaft in der 
Gemeinde gegründet wird. 

10 (von 10) Die volle Punktzahl wird erreicht.

3
gemeindlicher Nutzen über die 
Gewerbesteuereinnahmen hinaus 

erfüllt

a) kommunale Beteiligung der Gemeinde über § 6 EEG 2021   (s. o.)
b) Nutzungsverträge für  Kabelverlegung und Wegenutzung 
(geschätzte Einmalzahlung insgesamt ca. 25.000 €, s. Punkt 6 unseres 
Schreibens vom 01.07.2022) sowie für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen (erst nach Eingriffsregelung quantifizierbar).
c) finanzielle Unterstützung gemeinnütziger Aktivitäten (in 
Abstimmung mit der Gemeinde Unterstützung des Fördervereins der 
Freiwilligen Feuerwehr Thelkow e.V. in Höhe von  10.000 €.

20 (von 20)

Für den Punkt b) können 10 
Punkte vergeben werden. Für 

den Punkt c) können 10 Punkte 
erreicht werden, sofern eine 
Spende von 10.000 € an die 
örtliche Feuerwehr konkret 

benannt wird. 

Kategorie B - Auswahlkriterien

2/5



Zielabweichungsverfahren Solarpark Thelkow

4 Interkommunale Kooperation erfüllt

Geplante Errichtung weiterer PV-Freiflächenanlagen in den 
Gemeinden Selpin und Grammow entlang der A 20 und Verknüpfung 
der Projekte durch Errichtung eines gemeinsamen 
Netzanschlusspunktes mit Bau eines neuen Umspannwerkes in der 
Stadt Tessin. Durch den gemeinsamen Netzanschluss werden die 
einzelnen Vorhaben als ganzheitliches Gesamtprojekt erst 
wirtschaftlich möglich, und die Kommunen erhalten dadurch die 
Möglichkeit, gemäß § 6 EEG finanziell zu partizipieren.

10 (von 10) Die volle Punktzahl wird erreicht.

5
Regionale Wertschöpfung durch Freiflächen-PVA 
direkt gestärkt / gesichert (Firmenansiedlung Dritter, 
Arbeitsplatzschaffung) 

erfüllt

a) Beauftragung lokaler und regionaler Unternehmen bei Planung, 
Umsetzung, späterer Wartung und Pflege (Sicherung vorhandener 
bzw. u. U. Schaffung neuer Arbeitsplätze).
b) Pachteinnahmen tragen zur Existenzsicherung des 
Landwirtschaftsbetriebes bei (Sicherung Arbeitsplätze).
c) geplante Beteiligung des Grundtückseigentümers (Kowalzer 
Landhof) als Miteigentümer der Solaranlage (s. Punkt 7 unseres 
Schreibens vom 01.07.2022)
d) Die KOWA GmbH mit Sitz in Thelkow beabsichtigt, Strom aus der PV-
Anlage in Thelkow zu beziehen.

30 (von 30)

Für den Punkt a) und den Punkt 
b) können jeweils 10 Punkte 

erreicht werden. Für den Punkt c) 
können keine Punkte vergeben 

werden. Für eine weitere 
Punktevergabe wäre der 

Stromverkauf an ein 
Unternehmen vor Ort oder die 
Neuansiedlung eines weiteren 

Unternehmens erforderlich. 
Durch den Verkauf von Strom an 
ein ortsansässiges Unternehmen 
können weitere 10 Punkte erzielt 

werden. 

6

Investitionen in ländlichen Räumen zu Gunsten 
weiterem Allgemeinwohlbezug (Kulturgüter, 
Tourismus, Mobilität, Beräumung/ Rückbau von 
Altlasten)

erfüllt

In Abstimmung mit der Gemeinde Thelkow ist die Errichtung einer 
Ladeinfrastruktur für Elektroautos oder E-Bikes beabsichtigt. 
Weiterhin sind an geeigneter Stelle Solarbänke mit USB-Anschluss 
geplant. In unmittelbarer Umgebung zum Solarpark soll in 
Abstimmung mit Naturschutzverbänden ein Energie- und 
Natur(Biodiversitäts)lehrpfad zur schulischen Bildung und 
touristischen Zwecken etabliert werden. Näheres s. Punkt 8 unseres 
Schreibens vom 01.07.2022. 
Die Gemeinde Thelkow (Bürgermeister Skottki) hat zudem folgende 
Maßnahmen benannt in denen die Einnahmen aus dem PV-Projekt 
einen wesentlichen Teil der Eigenmittel der Finanzierung bilden 
können:
 •dringend notwendige Sanierung Umbau des Feuerwehrgebäudes
 •Ersatz eines Feuerwehr-Alƞahrzeugs (noch aus DDR-Zeiten)
 •Sanierung des Kindergartens

20 (von 20)

Durch die Solarbänke und die 
Ladestation für E-Bikes werden 
15 Punkte erreicht. Durch die 

Konkretisierung der Investitionen 
der Gemeinde infolge der 

Einnahmen aus dem PV Projekt 
können weitere 5 Punkte 

vergeben werden. Der Energie- 
und Naturlehrpfad wird nicht 

bepunktet. 

7 Lage innerhalb ländlicher Gestaltungsräume nicht erfüllt 0 (von 10)
Es werden keine Punkte 

vergeben.

3/5



Zielabweichungsverfahren Solarpark Thelkow

8 Fläche ökologisch nützlich erfüllt

Beendigung des Eintrages von Düngemitteln und Pestiziden in 
a) ungenutzte, naturnahe Flächen, die an Wald angrenzen (nördlich 
der A 20 und südlich der A 20, u. a. Bereich mit dem Kleingewässer 
"Große Seeblänke"),
b) Wald-/Gehölzflächen (nördlich und südlich der A 20).
Die Solaranlage wird als "Biodiversitäts-Solarpark" mit einer 
extensiven Begrünung aus regionaltypischem Saatgut zur Förderung 
der Flora und Fauna errichtet.
Die Einzäunung des Solarparks wird in Abstimmung mit der 
Naturschutzbehörde mit Wildgehölzen umpflanzt.
c)  Durch die Standortwahlzwischen einem Vogelschutzgebiet und 
einem Autobahnrandstreifen ist die Fläche in besonderem Maß 
ökologisch nützlich (siehe gutachterliche Stellungnahme).

20 (von 20)

Es werden keine Punkte 
vergeben. In diesen Kategorien 
können nur Punkte vergeben 

werden, wenn über die gesetzlich 
geforderte Kompensation hinaus 
eine Überkompensation erfolgt. 

Für die Punktevergabe gilt: 
  5 Punkte: bei 1,1 facher 

Kompensation nach HzE 2018
10 Punkte: bei 1,15 facher 

Kompensation nach HzE 2018
15 Punkte: bei 1,2 facher 

Kompensation nach HzE 2018
20 Punkte: bei 1,25 facher 

Kompensation nach HzE 2018 
Durch die besondere ökolgische 

Bedeutung des Standortes 
werden 20 Punkte erzielt.   

9 Größe der FF-PVA über 100 ha 
nein 

(Kriterium 
erfüllt)

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 80 ha. 0 (von -10)
Es werden keine Punkte 

abgezogen.

10
durchschnittliche Bodenpunkte der überplanten 
Fläche zwischen 35 und 40 

erfüllt
Aktualisierte Übersichtskarte zur Bodenwertigkeit s. Anlage 4 unseres 
Schreibens vom 01.07.2022

-12

Abzüge in Abhängigkeit  von der 
Bodenpunktzahl:             

Bodenpunktzahl 40: -20           
Bodenpunktzahl 39:  -16 
Bodenpunktzahl 38: -12          
Bodenpunktzahl 37: -8        
Bodenpunktzahl 36: -4

11 Projekt fördert naturschutzfachliche Projekte erfüllt

Die ABO Wind AG beabsichtigt, in der näheren Umgebung des 
Solarparks einen Energie- und Natur(Biodiversitäts)lehrpfad in 
Abstimmung mit den örtlichen Naturschutzverbänden zu etablieren 
(s. o.).

0 (von 15)

Hier kann man nur dann Punkte 
erreichen, wenn im Punkt B8 

bereits alle Punkte ausgeschöpft 
wurden. Diese Regelung hat das 
Landwirtschaftsministerium neu 

definiert. Für die Anlage eines 
Biodiversitäts- und 

Naturlehrpfades können keine 
Punkte vergeben werden. 

12 geringe durchschnittliche Bodenpunkte bis 20 nicht erfüllt
Aktualisierte Übersichtskarte zur Bodenwertigkeit s. Anlage 4 unseres 
Schreibens vom 01.07.2022

0 (von 10)
Es können keine Punkte erzielt 

werden.
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13

Systemdienlichkeit der Energiewende 
a)  Nutzung von Wasserstoff 
b)  Einbeziehung in regionale Energiesysteme 
c)  anderweitige innovative Ansätze und Konzepte 

erfüllt

a) Die ABO Wind AG beabsichtigt, mit diesem Projekt zu der 
Wasserstoffinitiative HY! ROSTOCK der Regiopolregion Rostock 
beizutragen. Die ABO Wind AG verfolgt bereits mehrere Wasserstoff-
Pilotprojekte in Kombination mit Solarparks.
b) Durch die netztechnische Verknüpfung mit anderen geplanten 
Solarparks in den Nachbargemeinden entlang der A 20 und dem 
Aufbau einer lokalen Ladeinfrastruktur für Elektromobilität soll ein 
ganzheitliches Energieversorgungssystem etabliert werden.
c) Durch den Einsatz eines Batteriespeichers soll zur Erhöhung der 
Netzstabilität beigetragen werden.
Näheres zu diesen Optionen s. Punkt 10 unseres Schreibens vom 
01.07.2022.
d) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, Ladepunkte für Elektroautos 
vorzusehen.

0 (von 10)
0 (von 20)

10 (von 20)

Für die Punkte a), b) und c) 
können keine Punkte vergeben 

werden. Damit für die Errichtung 
eines Batteriespeichers Punkte 

vergeben werden können, 
müssen Gespräche mit 
Gemeinden und dem 

Netzbetreiber den Einsatz eines 
Batteriespeichers hinreichend 

konkret beschreiben.                           
Durch die Einrichtung von 

Ladepunkten für Elektroautos 
können 10 Punkte erzielt werden. 

138 (von 175)aktueller Gesamtpunktestand
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Anlage 2 
 
Absichtserklärung der ABO Wind AG vom 31.08.2020, dass an die Gemeinde 
Thelkow gemäß § 6 EEG 0,2 ct pro Kilowattstunde in das öffentliche Strom-
netz eingespeisten Stroms für nach EEG vergütete Flächen und 0,1 ct/kWh 
für nicht nach EEG vergütete Flächen gezahlt werden 
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Anlage 3 
 
Zusicherung der ABO Wind AG vom 3. Mai 2023, dass die Betreiber- 
gesellschaft für die Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Gemeinde Thelkow 
gegründet wird 
 
  

 



 
 
 
 

 

Sitz der Gesellschaft Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden, Deutschland 

Vorstand Dr. Karsten Schlageter (Sprecher), Dr. Jochen Ahn, Matthias Bockholt, Matthias Hollmann, Susanne von Mutius, Alexander Reinicke 

Aufsichtsratsvorsitzender Rechtsanwalt Jörg Lukowsky · HR Amtsgericht Wiesbaden HRB 12024 · VAT-ID DE811960204 · Steuernummer 040 228 05053  
Bankverbindungen Naspa Wiesbaden, IBAN DE24 5105 0015 0100 2062 69, BIC NASSDE55XXX · Postbank Ludwigshafen, IBAN DE46 5451 0067 0300 8816 73,  
BIC PBNKDEFF · Kontakt kontakt@abo-wind.de · Internet www.abo-wind.de 

 

 

 
 

Sondergebiet Photovoltaik Thelkow – hier Planungsanzeige des Amtes Tessin und Antrag auf 

Zielabweichung vom 17.11.2021 – Zusicherung der Gründung der Betreibergesellschaft in der 

Gemeinde 

 

 

Sehr geehrter Herr Nerius, sehr geehrter Herr Mangelsdorf, 

 

in Ihrer Mail vom 28.03.2023 baten Sie im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums um eine 

eigenständige Zusicherung hinsichtlich des Sitzes der künftigen Betreibergesellschaft gemäß Punkt 2 

der Kategorie B der Bewertungsmatrix zum Zielabweichungsverfahren. 

 

Hiermit sichert die ABO Wind AG zu, dass die Betreibergesellschaft des Solarparks Thelkow mit 

Sitz in der Standort-Gemeinde Thelkow gegründet wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Andreas Oehme 

Senior Projektleiter Solar 

 

ABO Wind AG 
Zweigstelle Berlin 
Volmerstraße 7b 

12489 Berlin 
 

Zentrale: (030) 99 29 69-100 
Fax: (0611) 267 65-599 

 
Andreas Oehme 

Tel.: (030) 92 10 74 927 
Mobil: (0170) 873 55 58 

andreas.oehme@abo-wind.de 

ABO Wind AG · Volmerstraße 7b · 12489 Berlin 

 

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 

Tourismus und Arbeit Mecklenburg-

Vorpommern  

Referat Raumstruktur und Daseinsvorsorge, 

Rauminformation – z. Hd. Herrn Mangelsdorf 

19048 Schwerin 

3. Mai 2023 
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Anlage 4 
 
Unterschriebene Duldungsvereinbarung vom 03.02.2025 zwischen der ABO 
Energy GmbH & Co. KGaA und der Gemeinde Walkendorf hinsichtlich der 
Stromkabeltrasse von der Photovoltaik-Freiflächenanlage zum Einspeise-
punkt in das öffentliche Stromnetz bei Helmstorf (Stadt Tessin) 
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6 Monitoring der Flächen des Solarparks und Anpassung des Maß-

nahmenumfangs 

Zum Nachweis der erfolgten Wiederansiedlung der Feldlerche ist ein Monitoring auf der Fläche des Solar-

parks durchzuführen. Das Ergebnis entscheidet darüber, welcher Maßnahmenumfang für die übrige Be-

triebszeit der Photovoltaikanlage umgesetzt wird. Kehren weniger als sieben Brutpaare zurück auf die nun 

bebaute Fläche, wird die vorgesehene Maßnahme (Kapitel 3) für die Differenz an Brutpaaren (7 - x) auf 

jeweils 0,5 ha der bereitgehaltenen Ankerflächen umgesetzt. Kehren mehr als sieben Feldlerchenpaare 

auf die Fläche des Solarparks zurück, werden die bereits angelegten Ausgleichsflächen für jedes zusätzli-

che Feldlerchenpaar um 5000 m² zurückgenommen (x – 7)." 

Das Monitoring ist durch eine fachlich geeignete Person durchzuführen. Das Monitoring umfassend fol-

gende Rahmenbedingungen:  

Zeitraum:   drei morgendliche Erfassungstermine innerhalb folgender Zeiträume (Witterungsvariabel) 

nach SÜDBECK et al. (2025): 

1. Anfang April (erste Dekade, 01.-10.) 

2. Ende April (dritte Dekade, 21.-30.) 

3. Mitte Mai (zweite Dekade, 11.-20.) 

 

Ort:  Erfassungen im Geltungsbereich des B-Plans 

 

Methodik: SÜDBECK et al. (2025) 

  Abstand von 7 Tagen zwischen zwei Erfassungen 

 

Umfang  

Solarpark:  insgesamt drei Brutsaisons der Feldlerche 

2., 4. und 6. Jahr nach Inbetriebnahme 

nach dritter Brutsaison Festlegung weiterer Maßnahmenumfang 

 

Bericht: Nach Ablauf der 6 Jahre wird ein Abschlussbericht über das gesamte Monitoring vorgelegt 

(Ausgleichsflächen und Geltungsbereich). 

Im Abschlussbericht wird bei einer Rückkehr von Brutpaaren in den Geltungsbereich ein 

Vorschlag für den Umfang der Rücknahme der Ausgleichsflächen formuliert. Nach Abstim-

mung mit der Unteren Naturschutzbehörde kann, entsprechend der Anzahl der in den Gel-

tungsbereich zurückgekehrten Brutpaare, ein entsprechender Anteil der Ausgleichsmaß-

nahmen zurückgenommen werden.   
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